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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
(Stand: Jänner 2022) 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf geschlechtsspezifische Differenzierungen verzichtet. Alle personenbezogenen Formu-

lierungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 

 

Allgemeiner Teil 
I. Grundregeln für die Beziehung zwischen 

Kunde und Kreditinstitut 

A. Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich 

Z 1 (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgen-

den: AGB) gelten ab Vereinbarung für die gesamte Geschäfts-

verbindung zwischen dem Kunden und dem Kreditinstitut.  

Die Geschäftsverbindung umfasst alle einzelnen Geschäftsbe-

ziehungen zwischen dem Kunden und dem Kreditinstitut, da-

her:  

• sowohl Verträge über wiederholte oder andauernde Leistun-

gen mit bestimmter oder unbestimmter Laufzeit, wie insbe-

sondere Rahmenverträge für Zahlungsdienste (z. B. Zahlungs-

kontovertrag oder Kreditkartenvertrag) und Wertpapier-

dienstleistungen, Depotverträge, Kreditverträge, Safe- und 

Sparbuchschließfachmietverträge ("Dauerverträge")  

• als auch Verträge, die der Kunde gelegentlich mit dem Kre-

ditinstitut über einzelne Geschäfte abschließt, wie insbeson-

dere Geschäfte in Valuten und Edelmetallen oder auch ein-

zelne Zahlungs- oder Wertpapierdienstleistungen, die in kei-

nem Dauervertrag vereinbart wurden ("Einzelverträge"). 

Vorrangig gelten Bestimmungen in mit dem Kunden getroffe-

nen Vereinbarungen oder in Sonderbedingungen. 

(2) Die Begriffe „Verbraucher“ und „Unternehmer“ werden im 

Folgenden im Sinn des Konsumentenschutzgesetzes verstan-

den. 

(3) Für Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen im 

Sinne des Verbraucherzahlungskontogesetzes („VZKG“) gelten 

diese AGB mit Ausnahme der Ziffern 2 Abs 3 bis 5, 3 Abs 3, 5 

Abs 1, 6 Abs 2, 7 Abs 2, 21 Abs 1, 22 bis 24, 26 bis 28, 32 bis 

37, 44 bis 46, 48, 55, 58 bis 67 und 69 bis 77. 

2. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

und der Rahmenverträge für Zahlungsdienste 

Z 2 (1) Änderungen dieser AGB werden dem Kunden vom Kre-

ditinstitut mindestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen 

Zeitpunkt ihres Inkrafttretens unter Hinweis auf die betroffe-

nen Bestimmungen angeboten. Dem Änderungsangebot wird 

eine Gegenüberstellung beigefügt, in der die vom Änderungs-

angebot betroffenen Bestimmungen und die vorgeschlage-

nen Änderungen dieser AGB beinhaltet sind. Die Zustimmung 

des Kunden gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem 

vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Wider-

spruch des Kunden einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut 

den Kunden im Änderungsangebot hinweisen. Außerdem 

wird das Kreditinstitut diese Gegenüberstellung über die von 

der Änderung der AGB betroffenen Bestimmungen sowie die 

vollständige Fassung der neuen AGB auf seiner Internetseite 

veröffentlichen und diese in ausgedruckter Form dem Kun-

den auf dessen Verlangen in ihren Geschäftsstellen aushändi-

gen oder postalisch übermitteln; auch darauf wird das Kredit-

institut den Kunden im Änderungsangebot hinweisen. Das 

Änderungsangebot ist dem Kunden, der Verbraucher ist, mit-

zuteilen. Gegenüber einem Unternehmer  

ist es ausreichend, das Anbot über die Änderung auf eine mit 

dem Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu 

halten. 

(2) Die Mitteilung an den Verbraucher über die angebotenen 

Änderungen erfolgt per Post an die letzte von ihm bekannt 

gegebene Anschrift (siehe Z 11 Abs 2 AGB). Die Änderungs-

mitteilung kann in jeder anderen mit dem Verbraucher ver-

einbarten Form erfolgen. So kann er mit dem Kreditinstitut 

vereinbaren, dass die Mitteilung in elektronischer Form über 

sein Schließfach in Spängler Online (Infobox in Spängler 

Office Banking) erfolgt. Im Falle einer elektronischen Mittei-

lung wird das Kreditinstitut den Verbraucher in der mit ihm 

vereinbarten Weise (E-Mail an die letzte vom Kunden bekannt 

gegebene E-Mail-Adresse, per Post an die letzte vom Kunden 

bekannt gegebene Anschrift oder in sonst vereinbarter Form) 

darüber informieren, dass das Änderungsangebot in sein 

Schließfach in Spängler Online (in seine Infobox in Spängler 

Office Banking) verfügbar und abfragbar ist. 

(3) Im Falle einer solchen beabsichtigten Änderung der AGB 

hat der Kunde, der Verbraucher ist, das Recht, seine Rahmen-

verträge für Zahlungsdienstleistungen, insbesondere den 

Zahlungskontovertrag, vor dem Inkrafttreten der Änderung 

kostenlos fristlos zu kündigen. Darauf wird das Kreditinstitut 

im Änderungsangebot hinweisen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Änderungen von Rah-

menverträgen für Zahlungsdienste (insbesondere des Zah-

lungskontovertrags), in denen die Geltung dieser AGB verein-

bart worden ist. 

(5) Die vorstehenden Absätze 1 bis 4 finden auf Änderungen 

der Entgelte des Kunden (einschließlich Sollzinsen) und der 

Leistungen des Kreditinstituts (einschließlich Habenzinsen) 

keine Anwendung. Für Entgelt- und Leistungsänderungen gel-

ten die Ziffern 44 bis 47, soweit diese Änderungen mit dem 

Kunden nicht individuell vereinbart werden. 

B. Abgabe von Erklärungen 

1. Aufträge des Kunden 

Z 3 (1) Aufträge sind schriftlich zu erteilen. Der Kunde kann 

den Auftrag auch auf einer für diesen Zweck vom 
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Kreditinstitut allenfalls bereit gehaltenen Vorrichtung zur 

elektronischen Erfassung der Unterschrift erteilen.  

(2) Das Kreditinstitut ist jedoch auch berechtigt, die ihm mit-

tels Telekommunikation (insbesondere telefonisch, mittels Te-

lefax oder Datenübertragung) erteilten Aufträge durchzufüh-

ren. Zur Durchführung solcher Aufträge ist das Kreditinstitut 

bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen nur dann ver-

pflichtet, wenn dies der Kunde mit dem Kreditinstitut verein-

bart hat. 

(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Aufträge in jeglicher Form, 

die ihm im Rahmen einer Geschäftsverbindung mit einem Un-

ternehmer erteilt werden, auf dessen Rechnung durchzufüh-

ren, wenn es ohne Verschulden zur Ansicht kommt, dass sie 

von diesem stammen, und der unwirksame Auftrag nicht dem 

Kreditinstitut zurechenbar ist. Dies gilt nicht für Aufträge zu 

Zahlungsdiensten. 

2. Einholung von Bestätigungen durch das Kreditinstitut 

Z 4 Aus Gründen der Sicherheit ist das Kreditinstitut berech-

tigt, insbesondere bei mittels Telekommunikation erteilten 

Aufträgen vor deren Ausführung je nach Lage des Falles auf 

dem gleichen oder auch einem anderen Kommunikationsweg 

eine Auftragsbestätigung einzuholen. 

3. Erklärungen des Kreditinstituts 

Z 5 (1) Die mittels Telekommunikation gemachten Mitteilun-

gen und Erklärungen des Kreditinstituts gelten, sofern keine 

abweichenden schriftlichen Vereinbarungen getroffen wur-

den oder Handelsbräuche der Kreditinstitute bestehen, vor-

behaltlich schriftlicher Bestätigung. Dies gilt nicht gegenüber 

Verbrauchern. 

(2) Erklärungen und Informationen, die das Kreditinstitut dem 

Kunden mitzuteilen oder zugänglich zu machen hat, erhält 

der Kunde auf Papier oder – bei Vorliegen einer entsprechen-

den Vereinbarung – auf einem anderen dauerhaften Daten-

träger (z.B. auf elektronischem Weg in sein Schließfach in 

Spängler Online oder in seine Infobox in Spängler Office Ban-

king).  

(3) Einem Kunden, der Verbraucher ist, wird eine Entgeltauf-

stellung gemäß § 8 Verbraucherzahlungskontogesetz einmal 

jährlich, sofern er die Entgeltaufstellungen nicht schon mit 

den Erklärungen und Informationen (Abrechnungen) gemäß 

Abs 2 erhalten hat, sowie bei der Beendigung des Rahmen-

vertrags in den Geschäftsstellen zur Verfügung gehalten. Auf 

Verlangen des Kunden wird das Kreditinstitut die Entgeltauf-

stellungen dem Kunden unentgeltlich in Papierform mitteilen. 

C. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden 

Z 6 (1) Das Kreditinstitut wird, sobald es vom Ableben eines 

Kunden Kenntnis erhält, Dispositionen auf Grund eines Be-

schlusses des Abhandlungsgerichts, einer Amtsbestätigung 

über das Vertretungsrecht des Erben gem. § 810 ABGB, des 

Einantwortungsbeschlusses oder eines europäischen Nach-

lasszeugnisses zulassen. Verfügungen eines Einzelverfügungs-

berechtigten Konto-/Depotinhabers über das Gemeinschafts-

konto/-depot werden durch diese Regelung nicht berührt. 

(2) Zeichnungsberechtigungen erlöschen nicht durch den Tod 

des Kunden, wenn sie von einem Unternehmer für ein Ge-

schäftskonto erteilt wurden. Konten eines Unternehmers gel-

ten im Zweifel als Geschäftskonten. 

D. Pflichten und Haftung des Kreditinstituts 

1. Informationspflichten 

Z 7 (1) Über die gesetzlichen Informationspflichten hinaus 

treffen das Kreditinstitut mangels einer gesonderten Verein-

barung keine anderen als die in seinen Geschäftsbedingun-

gen erwähnten Informationspflichten. Das Kreditinstitut ist 

daher – soweit keine gesetzliche oder vertragliche Verpflich-

tung besteht – nicht verpflichtet, den Kunden über drohende 

Kursverluste, über den Wert oder die Wertlosigkeit anvertrau-

ter Gegenstände oder über Umstände, die den Wert dieser 

Gegenstände beeinträchtigen oder gefährden könnten, zu un-

terrichten oder dem Kunden sonstige Ratschläge oder Aus-

künfte zu erteilen. 

(2) Gegenüber Unternehmern sowie allen juristischen Perso-

nen gelten die Bestimmungen des 3. Hauptstückes des Zah-

lungsdienstegesetzes 2018 („ZaDiG“), worin die Transparenz 

der Vertragsbedingungen sowie die Informationspflichten für 

Zahlungsdienste geregelt werden, nicht. 

2. Bearbeitung von Aufträgen 

Z 8 (1) Einen Auftrag, der seinem Inhalt nach typischerweise 

die Heranziehung eines Dritten erforderlich macht, erfüllt das 

Kreditinstitut durch Betrauung eines Dritten im eigenen Na-

men. Wählt das Kreditinstitut den Dritten aus, so haftet es für 

die sorgfältige Auswahl. 

(2) Das Kreditinstitut ist verpflichtet, dem Kunden über des-

sen Aufforderung die etwa bestehenden Ansprüche gegen 

den Dritten abzutreten. 

Z 9 Über Z 8 hinausgehend haftet das Kreditinstitut für Zah-

lungsdienste innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes 

(EWR) gegenüber natürlichen Personen (nicht aber gegenüber 

Unternehmern und juristischen Personen, auch wenn diese 

Verbraucher iSd KSchG sind) gemäß § 80 ZaDiG wie folgt: 

(i) beim direkt vom Zahler ausgelösten Zahlungsauftrag haftet 

das Kreditinstitut 

a. als Zahlungsdienstleister des Zahlers dem Zahler gegen-

über für die ordnungsgemäße Ausführung des Zahlungsvor-

gangs bis zum Eingang des Betrags des Zahlungsvorgangs 

beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers; 

b. als Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers dem 

Zahlungsempfänger gegenüber für die ordnungsgemäße Aus-

führung ab Eingang des Betrags des Zahlungsvorgangs; 

 

(ii) beim vom Zahlungsempfänger oder über diesen ausgelös-

ten Zahlungsauftrag haftet das Kreditinstitut 

 

a. als Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers gegen-

über dem Zahlungsempfänger für die ordnungsgemäße 

Übermittlung des Zahlungsauftrags an den 
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Zahlungsdienstleister des Zahlers sowie für die ordnungsge-

mäße Bearbeitung des Zahlungsvorgangs; 

b. als Zahlungsdienstleister des Zahlers haftet das Kreditinsti-

tut gegenüber dem Zahler für den fehlerhaft ausgeführten 

Zahlungsvorgang, sofern der Zahlungsauftrag vom Zahlungs-

dienstleister des Zahlungsempfängers dem Kreditinstitut ord-

nungsgemäß übermittelt wurde, es sei denn, das Kreditinsti-

tut weist nach, dass der Zahlungsdienstleister des Zahlungs-

empfängers den Betrag des Zahlungsvorgangs erhalten hat, 

auch wenn die Zahlung lediglich mit einer geringfügigen Ver-

zögerung ausgeführt wurde. 

Das Kreditinstitut haftet über die Unterabsätze (i) und (ii) hin-

aus für alle von ihm zu verantwortenden Entgelte und Zinsen, 

die dem Kunden infolge der nicht erfolgten, fehlerhaften oder 

verspäteten Ausführung des Zahlungsvorgangs in Rechnung 

gestellt werden. 

E. Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden 

1. Einleitung 

Z 10 Der Kunde hat im Verkehr mit dem Kreditinstitut insbe-

sondere die im Folgenden angeführten Mitwirkungspflichten 

zu beachten; deren Verletzung führt zu Schadenersatzpflich-

ten des Kunden oder zur Minderung seiner Schadenersatzan-

sprüche gegen das Kreditinstitut. 

2. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen 

a) Name oder Anschrift und Kontaktdaten  

Z 11 (1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut Änderungen seines 

Namens, seiner Firma, seiner Anschrift oder der Anschrift ei-

ner anderen von ihm namhaft gemachten Empfangsstelle, 

seiner E-Mail-Adresse sowie seiner Telefon- und Mobiltelefon-

nummer unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Gibt der Kunde Änderungen der Anschrift nicht bekannt, 

gelten schriftliche Erklärungen des Kreditinstituts als zuge-

gangen, wenn sie an die letzte vom Kunden dem Kreditinstitut 

bekannt gegebene Anschrift gesendet wurden. Gibt der 

Kunde Änderungen seiner E-Mail-Adresse sowie seiner Mobil-

telefonnummer nicht bekannt, gelten Mitteilungen des Kredit-

instituts über das Vorhandensein einer Nachricht in seinem 

Schließfach in Spängler Online (in seiner Infobox in Spängler 

Office-Banking) als zugegangen, wenn sie an die letzte vom 

Kunden dem Kreditinstitut bekannt gegebene E-Mail-Adresse 

bzw. Mobiltelefonnummer gesendet wurden. 

b) Vertretungsberechtigung  

Z 12 (1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut das Erlöschen oder 

Änderungen einer diesem bekannt gegebenen Vertretungsbe-

rechtigung - einschließlich der Verfügungs- und Zeichnungs-

berechtigung (Z 31und 32) - unverzüglich schriftlich mitzutei-

len und die Änderung nachzuweisen, sofern sich diese nicht 

aufgrund der Mitteilung ergibt. 

(2) Eine dem Kreditinstitut bekanntgegebene Vertretungsbe-

rechtigung gilt bis zur schriftlichen Mitteilung des Erlöschens 

oder einer Änderung im bisherigen Umfang weiter, es sei 

denn, dass dem Kreditinstitut das Erlöschen oder die Ände-

rung bekannt oder aus grober Fahrlässigkeit unbekannt war. 

Dies gilt insbesondere auch dann, wenn das Erlöschen oder 

die Änderung der Vertretungsberechtigung in einem öffentli-

chen Register eingetragen und eine diesbezügliche Veröffent-

lichung erfolgt ist. 

c) Geschäftsfähigkeit; Auflösung der Gesellschaft  

Z 13 Jeder Verlust und jede Einschränkung der Geschäftsfä-

higkeit des Kunden sind dem Kreditinstitut unverzüglich anzu-

zeigen. Ist der Kunde eine Gesellschaft oder eine sonstige ju-

ristische Person, so ist auch deren Auflösung dem Kreditinsti-

tut unverzüglich bekannt zu geben. 

3. Geschäftsbeziehung auf eigene oder fremde Rechnung  

Z 13a Der Kunde hat bei der Begründung jeder Geschäftsbe-

ziehung und bei Inanspruchnahme einer gelegentlichen 

Transaktion dem Kreditinstitut mitzuteilen, ob er die Ge-

schäftsbeziehung und/oder die Transaktion auf eigene oder 

auf fremde Rechnung bzw. im fremden Auftrag betreiben will. 

Diesbezügliche Änderungen während der aufrechten Ge-

schäftsbeziehung hat der Kunde von sich aus dem Kreditinsti-

tut unverzüglich bekannt zu geben. 

4. Klarheit von Aufträgen 

Z 14 (1) Der Kunde hat für eine klare und eindeutige Formulie-

rung seiner Aufträge an das Kreditinstitut zu sorgen. Abände-

rungen, Bestätigungen oder Wiederholungen müssen aus-

drücklich als solche gekennzeichnet sein.  

(2) Will der Kunde dem Kreditinstitut besondere Weisungen 

für die Ausführung von Aufträgen geben, so hat er dies dem 

Kreditinstitut gesondert und ausdrücklich, bei formularmäßig 

erteilten Aufträgen außerhalb des Formulars, mitzuteilen. 

Dies gilt vor allem dann, wenn die Ausführung des Auftrages 

besonders eilbedürftig oder an bestimmte Fristen und Ter-

mine gebunden ist. 

5. Sorgfalt bei Verwendung von Zahlungsinstrumenten 

Z 15 (1) Der Kunde hat bei der Nutzung eines Zahlungsinstru-

mentes, das vereinbarungsgemäß zur Erteilung eines Auftra-

ges an das Kreditinstitut verwendet werden kann, alle zumut-

baren Vorkehrungen zu treffen, um die personalisierten Si-

cherheitsmerkmale vor unbefugten Zugriffen zu schützen. 

Zahlungsauslösedienstleister und Kontoinformationsdienst-

leister gelten nicht als "Unbefugte" im Sinne dieser Bestim-

mung.  

Der Kunde hat den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchli-

che Verwendung oder die sonst nicht autorisierte Nutzung 

des Zahlungsinstrumentes unverzüglich dem Kreditinstitut 

oder der von diesem im Rahmen einer Geschäftsbeziehung 

zu einem Zahlungsinstrument der in den Sonderbedingungen 

zum Zahlungsinstrument bekannt gegebenen Stelle anzuzei-

gen, sobald er davon Kenntnis hat.  

Unternehmer und juristische Personen haften für Schäden, 

die dem Kreditinstitut aus der Verletzung dieser Sorgfalts-

pflichten entstehen, bei jeder Art des Verschuldens betraglich 

unbegrenzt. 

(2) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Zahlungsinstrumente, die 

es an den Kunden ausgegeben hat, zu sperren, wenn 
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(i) objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des 

Zahlungsinstruments dies rechtfertigen, oder 

(ii) der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 

Verwendung des Zahlungsinstruments besteht, oder 

(iii) der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen im Zusam-

menhang mit einer mit dem Zahlungsinstrument verbunde-

nen Kreditlinie (Überschreitung oder Überziehung) nicht 

nachgekommen ist 

und 

- entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen auf-

grund einer Verschlechterung oder Gefährdung der Vermö-

genslage des Kunden oder eines Mitverpflichteten gefährdet 

ist,  

- oder beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist 

oder diese unmittelbar droht.  

(3) Das Kreditinstitut wird den Kunden von einer solchen 

Sperre und deren Gründe, sowie von der Sperre des Zugriffs 

durch einen Kontoinformationsdienstleister bzw. Zahlungs-

auslösedienstleister auf ein Zahlungskonto des Kunden und 

über die Gründe für diese Sperre in der mit dem Kunden ver-

einbarten Kommunikationsform möglichst vor, spätestens 

aber unverzüglich nach der Sperre informieren.  

Die Informationspflicht besteht nicht, soweit eine Bekannt-

gabe der Sperre oder der Gründe für die Sperre eine gerichtli-

che oder verwaltungsbehördliche Anordnung verletzen bzw. 

österreichischen oder gemeinschaftsrechtlichen Rechtsnor-

men oder objektiven Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen 

würde. 

6. Erhebung von Einwendungen 

Z 16 Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, die sich 

nicht auf Zahlungsdienste beziehen (wie z.B. Bestätigungen 

von erteilten Aufträgen zu Finanzinstrumenten und Anzeigen 

über deren Ausführung und Abschlussbestätigungen, Aus-

züge, Rechnungsabschlüsse und sonstige Abrechnungen im 

Kredit- und Fremdwährungsgeschäft, Depotauszüge bzw. -

aufstellungen), auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu 

überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich, längs-

tens innerhalb von zwei Monaten, zu erheben.  

Gehen dem Kreditinstitut zu solchen Erklärungen innerhalb 

von zwei Monaten keine Einwendungen zu, so gelten die Er-

klärungen als genehmigt. Unternehmer haben derartige Ein-

wendungen schriftlich zu erteilen. 

Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung ver-

langen, muss dann aber nachweisen, dass die Erklärung un-

richtig war. Das Kreditinstitut wird den Kunden in jeder Erklä-

rung, für welche diese Regelung gilt, auf diese Folgen des Un-

terbleibens von zeitgerechten Einwendungen hinweisen. 

7. Berichtigung von Zahlungsvorgängen 

Z 16a (1) Im Falle einer auf Grund eines nicht autorisierten 

oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorganges erfolgten 

Belastung seines Zahlungskontos kann der Kunde jedenfalls 

dann eine Berichtigung durch das Kreditinstitut erwirken, 

wenn er das Kreditinstitut unverzüglich nach Feststellung ei-

nes nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 

Zahlungsvorgangs, jedoch spätestens 13 Monate nach dem 

Tag der Belastung hiervon unterrichtet hat. 

(2) Gegenüber Unternehmern und juristischen Personen be-

trägt die Frist von Abs 1 drei Monate. Die Befristungen des 

Abs 1 gelten nicht, wenn das Kreditinstitut dem Kunden die in 

Z 38 Abs 10 dieser Bedingungen vorgesehenen Informationen 

zu dem betreffenden Zahlungsvorgang nicht mitgeteilt oder 

zugänglich gemacht hat. Durch diese Bestimmung werden an-

dere Ansprüche des Kunden auf Berichtigung nicht ausge-

schlossen. 

(3) Das Kreditinstitut wird dem Kunden den Betrag eines nicht 

autorisierten Zahlungsvorgangs unverzüglich, auf jeden Fall 

aber spätestens bis zum Ende des folgenden Geschäftstags 

erstatten, nachdem es von dem Zahlungsvorgang Kenntnis 

erhalten hat oder dieser ihm angezeigt wurde. Die Erstattung 

erfolgt dadurch, dass das belastete Konto wieder auf den 

Stand gebracht wird, auf dem es sich ohne den nicht autori-

sierten Zahlungsvorgang befunden hätte, wobei der Betrag 

auf dem Zahlungskonto des Zahlers spätestens zum Tag der 

Kontobelastung wertzustellen ist. Hat das Kreditinstitut der Fi-

nanzmarktaufsicht berechtigte Gründe für den Verdacht, dass 

ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich 

mitgeteilt, hat das Kreditinstitut seine Erstattungsverpflich-

tung unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der 

Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde der nicht autorisierte 

Zahlungsvorgang über einen Zahlungsauslösedienstleister 

ausgelöst, so trifft die Erstattungsverpflichtung das Kreditin-

stitut. 

8. Benachrichtigung bei Ausbleiben von Mitteilungen 

Z 17 Der Kunde, der Unternehmer ist, hat das Kreditinstitut 

unverzüglich zu benachrichtigen, falls ihm regelmäßige Mittei-

lungen des Kreditinstituts (wie z.B. Rechnungsabschlüsse 

oder Depotaufstellungen) oder sonstige Mitteilungen oder 

Sendungen des Kreditinstituts, mit denen der Kunde nach 

Lage des Falles rechnen musste, nicht innerhalb der Frist, die 

üblicherweise für die vereinbarte Übermittlung zu veranschla-

gen ist, zugehen. Dies gilt nicht für Mitteilungen und Sendun-

gen im Zusammenhang mit Zahlungsdiensten. 

9. Übersetzungen 

Z 18 Fremdsprachige Urkunden aller Art sind dem Kreditinsti-

tut auf Verlangen auch in deutschsprachiger Übersetzung, die 

von einem gerichtlich beeideten Übersetzer beglaubigt ist, 

vorzulegen. 

F. Erfüllungsort; Rechtswahl; Gerichtsstand 

1. Erfüllungsort  

Z 19 Erfüllungsort für beide Teile sind die Geschäftsräume 

des Kreditinstituts. Dies gilt nicht für Zahlungen, die ein Ver-

braucher an das Kreditinstitut zu leisten hat. 

2. Rechtswahl  

Z 20 Für alle Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kreditinsti-

tut und dem Kunden gilt österreichisches Recht, wenn der 

Kunde im Zeitpunkt der Begründung der Geschäftsbeziehung 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich hat.  
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Für alle Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kreditinstitut 

und dem Kunden, der Verbraucher ist und der im Zeitpunkt 

der Begründung der Geschäftsbeziehung seinen gewöhnli-

chen Aufenthalt nicht in Österreich, sondern in einem ande-

ren EWR-Mitgliedstaat hat, gilt österreichisches Recht mit der 

Maßgabe, dass günstigere zwingende Verbraucherschutzbe-

stimmungen des Staates seines gewöhnlichen Aufenthalts an-

wendbar bleiben, wenn das Recht dieses EWR-Staates nach 

der Rom-I-VO (Verordnung EG Nr. 593/2008) ohne die Rechts-

wahl anzuwenden wäre. 

3. Gerichtsstand 

Z 21 (1) Klagen eines Unternehmers gegen das Kreditinstitut 

können nur beim sachlich zuständigen Gericht am Sitz der 

Hauptniederlassung des Kreditinstituts erhoben werden. Die-

ser Gerichtsstand ist auch für Klagen des Kreditinstituts ge-

gen einen Unternehmer maßgeblich, wobei das Kreditinstitut 

berechtigt ist, seine Rechte auch bei jedem anderen örtlich 

und sachlich zuständigen Gericht geltend zu machen. 

(2) Der für Klagen eines Verbrauchers oder gegen einen Ver-

braucher bei Vertragsabschluss mit dem Kreditinstitut gege-

bene allgemeine Gerichtsstand in Österreich bleibt auch dann 

erhalten, wenn der Verbraucher nach Vertragsabschluss sei-

nen Wohnsitz ins Ausland verlegt und österreichische gericht-

liche Entscheidungen in diesem Land vollstreckbar sind. 

G. Beendigung der Geschäftsverbindung 

1. Ordentliche Kündigung in der Geschäftsverbindung mit 

Unternehmern 

Z 22 Soweit keine Vereinbarung auf bestimmte Zeit vorliegt, 

können das Kreditinstitut und der Kunde die gesamte Ge-

schäftsverbindung oder einzelne Teile davon (auch Kreditver-

träge und Rahmenverträge für Zahlungsdienste wie insbeson-

dere Zahlungskontoverträge) jederzeit unter Einhaltung einer 

angemessenen Frist kündigen.  

Im Voraus bezahlte Entgelte werden nicht rückerstattet. 

2. Ordentliche Kündigung in der Geschäftsverbindung mit 

Verbrauchern 

Z 23 (1) Der Kunde kann einen Rahmenvertrag für Zahlungs-

dienste, insbesondere den Zahlungskontovertrag, jederzeit 

unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat kos-

tenlos kündigen. Das Recht zur kostenlosen und fristlosen 

Kündigung eines Rahmenvertrags für Zahlungsdienste, an-

lässlich einer vom Kreditinstitut vorgeschlagenen Änderung 

der AGB oder eines Rahmenvertrags für Zahlungsdienste (Z 

2), bleibt unberührt.  

(2) Kreditverträge mit unbestimmter Laufzeit kann der Kunde 

jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem 

Monat kostenlos kündigen.  

(3) Alle übrigen auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Ver-

träge mit dem Kreditinstitut kann der Kunde jederzeit unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

(4) Das Kreditinstitut kann alle auf unbestimmte Zeit abge-

schlossenen Verträge unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 

von zwei Monaten kündigen. Die Kündigung muss in 

Papierform oder auf einem anderen vereinbarten dauerhaf-

ten Datenträger mitgeteilt werden. 

 

3. Kündigung aus wichtigem Grund 

Z 24 (1) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes können das 

Kreditinstitut und der Kunde ungeachtet einer Vereinbarung 

auf bestimmte Zeit die gesamte Geschäftsverbindung oder 

einzelne Geschäftsbeziehungen davon gemäß Z 1 Abs 1 jeder-

zeit mit sofortiger Wirkung kündigen. 

(2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündigung 

berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn 

• - eine Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögens-

verhältnisse des Kunden oder eines Mitverpflichteten ein-

getreten ist und dadurch die Erfüllung von Verbindlichkei-

ten gegenüber dem Kreditinstitut gefährdet ist,  

• der Kunde in wesentlichen Belangen unrichtige Angaben 

über wesentliche Teile seiner Vermögensverhältnisse 

(Vermögen und Verbindlichkeiten) oder sonstige wesentli-

che Umstände gemacht hat und das Kreditinstitut bei 

Kenntnis der wahren Vermögensverhältnisse bzw. Um-

stände den Vertrag nicht abgeschlossen hätte oder  

• der Kunde eine Verpflichtung zur Bestellung oder Verstär-

kung von Sicherheiten nicht erfüllt hat oder nicht erfüllen 

kann, wodurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten gegen-

über dem Kreditinstitut gefährdet ist. 

4. Rechtsfolgen 

Z 25 (1) Mit Beendigung der gesamten Geschäftsverbindung 

oder einzelner Geschäftsbeziehungen werden daraus ge-

schuldete Beträge sofort fällig. Der Kunde ist außerdem ver-

pflichtet, das Kreditinstitut von allen für ihn übernommenen 

Verpflichtungen zu befreien.  

(2) Weiters ist das Kreditinstitut berechtigt, alle für den Kun-

den übernommenen Verpflichtungen zu kündigen und mit 

Wirkung für den Kunden auszugleichen sowie unter Vorbehalt 

des Eingangs erfolgte Gutschriften sofort rückzubelasten. An-

sprüche aus Wertpapieren, insbesondere Wechsel und 

Schecks, können vom Kreditinstitut bis zur Abdeckung eines 

etwa vorhandenen Schuldsaldos geltend gemacht werden. 

(3) Im Falle der Beendigung der gesamten Geschäftsverbin-

dung oder einzelner Geschäftsbeziehungen wird das Kreditin-

stitut dem Kunden, der Verbraucher ist, die für einen be-

stimmten Zeitraum im Voraus bezahlten Entgelte für Zah-

lungsdienstleistungen anteilmäßig erstatten.  

(4) Die AGB gelten auch nach Beendigung der Geschäftsver-

bindung bis zur völligen Abwicklung weiter. 

H. Auszahlungsverweigerungsrecht 

Z 26 (1) Das Kreditinstitut darf die Auszahlung des Kredit-

betrags aus sachlich gerechtfertigten Gründen verweigern.  

(2) Sachlich gerechtfertigte Gründe im Sinne des Absatzes 1 

liegen dann vor, wenn sich nach Vertragsabschluss  

- Umstände ergeben, die eine Verschlechterung der Vermö-

genslage des Kreditnehmers oder eine Entwertung bedunge-

ner Sicherheiten in einem solchen Ausmaß erweisen, dass die 



 

6 / 15 

Rückzahlung des Kredites oder die Entrichtung der Zinsen 

selbst bei Verwertung der Sicherheiten gefährdet ist, oder  

- beim Kreditinstitut der objektiv begründete Verdacht ergibt, 

dass der Kreditbetrag durch den Kreditnehmer auf eine ver-

trags- oder gesetzeswidrige Art verwendet wird. 

(3) Verbrauchern hat das Kreditinstitut diese Absicht unver-

züglich auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträ-

ger unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Die Angabe der 

Gründe hat zu unterbleiben, soweit dadurch die öffentliche 

Sicherheit oder Ordnung gefährdet würde. 

II. Bankauskunft 

Z 27 Allgemein gehaltene bankübliche Auskünfte über die 

wirtschaftliche Lage eines Unternehmens werden, soweit 

keine Verpflichtung hierzu besteht, nur unverbindlich und ge-

genüber Unternehmern nur schriftlich erteilt. 

III. Eröffnung und Führung von Konten und 

Depots 

A. Anwendungsbereich 

Z 28 Soweit nichts anderes bestimmt wird, gelten die im Fol-

genden für Konten getroffenen Regelungen auch für Depots. 

B. Eröffnung von Konten 

Z 29 Bei Eröffnung eines Kontos hat der künftige Kontoinha-

ber seine Identität nachzuweisen. Konten werden unter dem 

Namen oder der Firma des Kontoinhabers und einer Num-

mer (IBAN) geführt. 

C. Unterschriftsproben 

Z 30 Diejenigen Personen, die über Konto und Depot verfü-

gungsberechtigt bzw. zeichnungsberechtigt sein sollen, haben 

beim Kreditinstitut ihre Unterschrift zu hinterlegen. Das Kre-

ditinstitut wird schriftliche Dispositionen im Rahmen der Kon-

toverbindung mit dem Kunden aufgrund der hinterlegten Un-

terschriften zulassen. 

D. Verfügungsberechtigung und Zeichnungsberechtigung 

1. Verfügungsberechtigung 

Z 31 Zur Verfügung über das Konto ist lediglich der Kontoin-

haber berechtigt. Zu seiner Vertretung sind nur jene Perso-

nen befugt, deren Vertretungsberechtigung sich aus dem Ge-

setz ergibt oder denen ausdrücklich und schriftlich eine Voll-

macht zur Verfügung über dieses Konto erteilt wurde; sie ha-

ben ihre Identität und Vertretungsberechtigung nachzuwei-

sen. Bei Vorsorgevollmachten, deren Wirksamkeit (insbeson-

dere der Eintritt der Geschäftsunfähigkeit) im Österreichi-

schen Zentralen Vertretungsverzeichnis registriert wurde, ge-

nügt eine Vollmacht, die allgemein die Verfügung über die 

Konten des Vollmachtgebers umfasst. 

2. Zeichnungsberechtigung 

Z 32 (1) Der Kontoinhaber kann anderen Personen ausdrück-

lich und schriftlich eine Zeichnungsberechtigung erteilen. Der 

Zeichnungsberechtigte hat dem Kreditinstitut seine Identität 

nachzuweisen. Der Zeichnungsberechtigte ist ausschließlich 

zur Vornahme und zum Widerruf von Dispositionen über die 

Kontoforderung befugt. 

(2) Die Zeichnungsberechtigung über ein Depot umfasst auch 

die Befugnis, Wertpapiere im Rahmen der vorhandenen De-

ckung am Verrechnungskonto und der gemäß Wertpapierauf-

sichtsgesetz erhobenen Informationen zu kaufen und zu ver-

kaufen. Im Rahmen der Anlageberatung sind die finanziellen 

Verhältnisse samt finanzieller Verlusttragfähigkeit, die Anlage-

ziele sowie die Risikotoleranz des Depotinhabers zu berück-

sichtigen. Bei der Beurteilung der für einen konkreten Auftrag 

erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen wird ausschließ-

lich auf den Zeichnungsberechtigten abgestellt.  

Erfolgt der Kauf bzw. Verkauf eines Wertpapiers nicht im Rah-

men der Anlageberatung, wird lediglich geprüft, ob der Zeich-

nungsberechtigte über die für den konkreten Auftrag erfor-

derlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt. Verfügt der 

Zeichnungsberechtigte nicht über die entsprechenden Kennt-

nisse und Erfahrungen (bzw. erteilt er keine Angaben dazu), 

wird dieser durch einen diesbezüglichen Warnhinweis darauf 

hingewiesen; der Auftrag kann aber dennoch wirksam erteilt 

werden. 

(3) Sofern der Depotinhaber eine juristische Person ist, erfol-

gen Käufe bzw. Verkäufe von Wertpapieren durch jene natür-

lichen Personen, die für die juristische Person handeln (Auf-

traggeber); ein Auftraggeber kann sowohl ein Verfügungsbe-

rechtigter als auch ein Zeichnungsberechtigter sein. Im Rah-

men der Anlageberatung sind die finanziellen Verhältnisse 

samt finanzieller Verlusttragfähigkeit, die Anlageziele sowie 

die Risikotoleranz des Depotinhabers (juristische Person) zu 

berücksichtigen. Bei der Beurteilung der für einen konkreten 

Auftrag erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen wird aus-

schließlich auf den Auftraggeber abgestellt. 

Erfolgt der Kauf bzw. Verkauf eines Wertpapiers nicht im Rah-

men der Anlageberatung, wird lediglich geprüft, ob der Auf-

traggeber über die für den konkreten Auftrag erforderlichen 

Kenntnisse und Erfahrungen verfügt. Verfügt der Auftragge-

ber nicht über die entsprechenden Kenntnisse und Erfahrun-

gen (bzw. erteilt er keine Angaben dazu), wird dieser durch ei-

nen diesbezüglichen Warnhinweis darauf hingewiesen; der 

Auftrag kann aber dennoch wirksam erteilt werden. 

(4) Im Falle einer Gemeinschaftszeichnung erfolgt die Prüfung 

der Kenntnisse und Erfahrungen nur auf Basis der Angaben 

eines Auftraggebers. 

E. Besondere Kontoarten 

1. Subkonto 

Z 33 Zu einem Konto können Subkonten geführt werden. 

Selbst wenn diese mit einer Subbezeichnung versehen wer-

den, ist dem Kreditinstitut gegenüber ausschließlich der Kon-

toinhaber berechtigt und verpflichtet. 

2. Treuhandkonto 

Z 34 Bei Treuhandkonten ist dem Kreditinstitut gegenüber 

ausschließlich der Treuhänder als Kontoinhaber berechtigt 

und verpflichtet. 

3. Gemeinschaftskonto  

Verfügungsberechtigung 
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Z 35 (1) Ein Konto kann auch für mehrere Inhaber eröffnet 

werden (Gemeinschaftskonto). Verfügungen über das Konto, 

insbesondere dessen Schließung und die Erteilung von Zeich-

nungsberechtigungen, können nur von allen Inhabern ge-

meinsam vorgenommen werden. Zeichnungsberechtigungen 

können von jedem einzelnen Kontomitinhaber widerrufen 

werden. Jeder Kontoinhaber kann sich im Einzelfall bei Verfü-

gungen über das Konto durch einen eigens dazu Bevollmäch-

tigten vertreten lassen. 

(2) Für Verpflichtungen aus dem Konto haften alle Inhaber zur 

ungeteilten Hand. 

(3) Wurde nicht ausdrücklich anderes vereinbart, so ist jeder 

Kontomitinhaber allein berechtigt, über die Kontoforderung 

zu disponieren. Diese Berechtigung umfasst auch die Befug-

nis, Wertpapiere im Rahmen der vorhandenen Deckung am 

Verrechnungskonto und der gemäß Wertpapieraufsichtsge-

setz erhobenen Informationen zu kaufen und zu verkaufen. 

Im Rahmen der Anlageberatung sind die geringeren finanziel-

len Verhältnisse bzw. die geringere finanzielle Verlusttragfä-

higkeit, der kürzere Anlagehorizont, die risikoärmeren Veran-

lagungsziele sowie die niedrigere Risikoeinstufung der einzel-

nen Depotmitinhaber für sämtliche Aufträge maßgeblich. Bei 

der Beurteilung der für den konkreten Auftrag erforderlichen 

Kenntnisse und Erfahrungen wird ausschließlich auf den dis-

ponierenden Depotmitinhaber abgestellt.  

Erfolgt der Kauf bzw. Verkauf eines Wertpapiers nicht im Rah-

men der Anlageberatung, wird lediglich geprüft, ob der dispo-

nierende Depotmitinhaber über die für den konkreten Auf-

trag erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt. Ver-

fügt der disponierende Depotmitinhaber nicht über die ent-

sprechenden Kenntnisse und Erfahrungen (bzw. erteilt er 

keine Angaben dazu), wird dieser durch einen diesbezügli-

chen Warnhinweis darauf hingewiesen; der Auftrag kann aber 

dennoch wirksam erteilt werden. 

Die Berechtigung, Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen, 

wird durch den ausdrücklichen Widerspruch eines anderen 

Kontoinhabers beendet; in diesem Fall sind nur alle Mitinha-

ber gemeinsam berechtigt. 

4. Fremdwährungskonto und Transaktionen in fremder 

Währung 

Z 36 (1) Führt das Kreditinstitut für den Kunden ein Fremd-

währungskonto, so sind Geldbeträge in der betreffenden aus-

ländischen Währung diesem Konto gutzuschreiben, sofern 

nicht ein anders lautender Zahlungsauftrag vorliegt. Besteht 

kein Fremdwährungskonto, so darf das Kreditinstitut Geldbe-

träge in ausländischer Währung dem im Zahlungsauftrag an-

gegebenen Konto des Empfängers in inländischer Währung 

gutschreiben.  

(2) Die Verpflichtung des Kreditinstituts zur Ausführung einer 

Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungsguthabens oder 

zur Erfüllung einer Fremdwährungsverbindlichkeit ist in dem 

Umfang und solange ausgesetzt, wie das Kreditinstitut in der 

Währung, auf die das Fremdwährungsguthaben oder die Ver-

bindlichkeit lautet, wegen politisch bedingter Maßnahmen 

oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht oder nur 

eingeschränkt verfügen kann. In dem Umfang und solange 

diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist das Kreditin-

stitut auch nicht zu einer Erfüllung an einem anderen Ort au-

ßerhalb des Landes der Währung, in einer anderen Währung 

(auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld ver-

pflichtet. Die Verpflichtung des Kreditinstituts zur Ausführung 

einer Verfügung zulasten eines Fremdwährungsguthabens ist 

dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie das Kreditinstitut vollstän-

dig im eigenen Haus ausführen kann. Das Recht des Kunden 

und des Kreditinstituts, fällige gegenseitige Forderungen in 

derselben Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von 

den vorstehenden Regelungen unberührt. 

F. Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen 

Z 37 (1) Mangels anderer Vereinbarung schließt das Kreditin-

stitut Konten vierteljährlich ab. Depotaufstellungen werden 

dem Kunden vierteljährlich mitgeteilt. 

(2) Die seit dem jeweils letzten Kontoabschluss angefallenen 

Zinsen und Entgelte sind Teil des Abschlusssaldos, der in der 

Folge weiter verzinst wird. Durch die Zuschreibung der Zinsen 

zum Kontosaldo (Kapitalisierung) fallen in weiterer Folge Zin-

sen auf die Zinsen an („Zinseszinsen“). 

IV. Zahlungsverkehr 

A. Zahlungsaufträge 

Z 38 (1) Kundenidentifikatoren, die vom Kunden für die Auslö-

sung und für die Ausführung eines Zahlungsauftrags durch 

das Kreditinstitut anzugeben sind, sind 

(i) bei Zahlungsaufträgen in EUR zugunsten eines Empfängers, 

dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister innerhalb Ös-

terreichs und anderer Staaten des Europäischen Wirtschafts-

raums (EWR) geführt wird, die International Bank Account 

Number (IBAN), 

(ii) bei Zahlungsaufträgen in einer anderen Währung als EUR 

zugunsten eines Empfängers, dessen Konto bei einem Zah-

lungsdienstleister innerhalb Österreichs und anderer Staaten 

des EWR geführt wird,  

- der IBAN und der Bank Identifier Code (BIC) des Zah-

lungsdienstleisters des Empfängers, oder 

- die Kontonummer des Empfängers und entweder 

Name, Bankleitzahl oder BIC des Zahlungsdienstleisters 

des Empfängers, 

(iii) bei Zahlungen (in EUR oder in einer anderen Währung) zu-

gunsten eines Empfängers, dessen Konto bei einem Zah-

lungsdienstleiter außerhalb des EWR geführt wird,  

- der IBAN und BIC des Zahlungsdienstleisters des Emp-

fängers, oder 

- die Kontonummer des Empfängers und entweder 

Name, Bankleitzahl oder BIC des Zahlungsdienstleisters 

des Empfängers. 

(2) Zusätzlich zu den Kundenidentifikatoren gemäß Abs 1 hat 

der Kunde den Namen des Empfängers anzugeben; dieser ist 

jedoch kein Kundenidentifikator. 
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(3) Das Kreditinstitut führt einen Zahlungsauftrag anhand 

des/der Kundenidentifikators/en aus; alle sonstigen Angaben 

einschließlich Empfängername bleiben dabei unbeachtet. 

(4) Der im Zahlungsauftrag angegebene Verwendungszweck 

ist für das Kreditinstitut in jedem Fall unbeachtlich.  

(5) Die Übernahme eines Zahlungsauftrags durch das Kredit-

institut begründet allein noch keinerlei Rechte eines Dritten 

gegenüber dem Kreditinstitut.  

(6) Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines Zahlungsauf-

trages nur dann verpflichtet, wenn dafür auf dem angegebe-

nen Konto des Kunden vollständige Deckung (Guthaben, ver-

einbarte Überziehungsmöglichkeit) vorhanden ist.  

(7) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Zahlungs-

auftrags an das Kreditinstitut auch einen Zahlungsauslöse-

dienst zu nutzen, es sei denn, das Zahlungskonto des Kunden 

ist für ihn nicht online zugänglich. 

(8) Beim Kreditinstitut oder bei einem vom Kunden beauftrag-

ten Zahlungsauslösedienstleister eingegangene Zahlungsauf-

träge (Z 39) können vom Kunden nicht einseitig widerrufen 

werden. Ist zu einem Zahlungsauftrag ein späterer Durchfüh-

rungstermin vereinbart, tritt die Unwiderruflichkeit erst mit 

Ablauf des dem Durchführungstermin vorangehenden Ge-

schäftstages ein. 

(9) Sofern das Kreditinstitut die Durchführung eines Zahlungs-

auftrages ablehnt, wird es den Kunden in der mit dem Kun-

den vereinbarten Form so rasch wie möglich, jedenfalls aber 

innerhalb der in Z 39 Abs 3 und 4 genannten Fristen, über die 

Ablehnung und darüber informieren, wie der Zahlungsauftrag 

berichtigt werden kann, um die Durchführung künftig zu er-

möglichen.  

Die Angabe eines Grundes für die Ablehnung wird nur erfol-

gen, sofern dies nicht einen Verstoß gegen österreichische 

oder gemeinschaftsrechtliche Rechtsvorschriften bzw. eine 

gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Anordnung darstel-

len würde. Zahlungsaufträge, die das Kreditinstitut berechtig-

terweise ablehnt, lösen die in Z 39 dieser Bedingungen ver-

einbarten Ausführungsfristen nicht aus. 

(10) Informationen über ausgeführte Zahlungsaufträge (Refe-

renz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wert-

stellung der Belastung) und sonstige zu Lasten seines Kontos 

ausgeführte Zahlungen, insbesondere im Rahmen von SEPA-

Lastschriften, werden dem Kunden, anlässlich der jeweiligen 

Transaktion auf dem Kontoauszug ausgewiesen. Der Kunde, 

der eine natürliche Person ist und dessen Konto nicht zum 

Betrieb eines Unternehmens gehört, kann verlangen, dass 

ihm der Kontoauszug vom Kreditinstitut einmal monatlich 

kostenlos auf die mit ihm in einem Rahmenvertrag zu Zah-

lungsdienstleistungen für die Zurverfügungstellung von Infor-

mationen vereinbarte Weise (z. B. im Rahmen von Electronic 

Banking) derart zugänglich gemacht wird, dass er diesen un-

verändert aufbewahren und reproduzieren kann. Ein Kunde, 

der eine natürliche Person ist und dessen Konto nicht zum 

Betrieb eines Unternehmens gehört, kann zudem verlangen, 

dass ihm der Kontoauszug einmal monatlich gegen angemes-

senen Kostenersatz postalisch übermittelt wird. 

B. Ausführungsfristen 

Z 39 (1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige Zah-

lungsart festgelegten Uhrzeiten (Eingangszeitpunkte) nahe 

am Ende des Geschäftstages oder an einem Tag, der kein Ge-

schäftstag ist, bei dem Kreditinstitut einlangen, werden so be-

handelt, als seien sie am folgenden Geschäftstag eingegan-

gen. Das Kreditinstitut wird dem Kunden, der eine natürliche 

Person ist und dessen Konto nicht zum Betrieb eines Unter-

nehmens gehört, rechtzeitig vor und bei Abschluss des Zah-

lungskontovertrags und danach bei jeder Änderung der Ein-

gangszeitpunkte die festgelegten Eingangszeitpunkte in Pa-

pierform oder – bei entsprechender Vereinbarung mit dem 

Kunden – auf einem anderen dauerhaften Datenträger mittei-

len. 

Als Geschäftstag gilt jeder Tag, an dem das Kreditinstitut den 

für die Ausführung des beauftragten Zahlungsvorgangs erfor-

derlichen Geschäftsbetrieb unterhält. 

(2) Wird zwischen dem Kunden, der einen Zahlungsauftrag er-

teilt, und dem Kreditinstitut vereinbart, dass die Ausführung 

eines Zahlungsauftrages zu einem bestimmten Tag oder am 

Ende eines bestimmten Zeitraumes oder an dem Tag, an dem 

der Kunde dem Kreditinstitut den Geldbetrag zur Verfügung 

stellt, beginnen soll, so gilt der vereinbarte Termin als Zeit-

punkt des Eingangs. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf ei-

nen Geschäftstag des Kreditinstituts, so wird der Zahlungsauf-

trag so behandelt, als sei er am darauf folgenden Geschäfts-

tag eingegangen. 

(3) Das Kreditinstitut stellt sicher, dass nach dem Eingangs-

zeitpunkt der Betrag, der Gegenstand des Zahlungsvorganges 

ist, spätestens am Ende des folgenden Geschäftstages (bei in 

Papierform ausgelösten Zahlungsvorgängen am Ende des 

zweitfolgenden Geschäftstages), beim Zahlungsdienstleister 

des Zahlungsempfängers einlangt. Dieser Absatz findet nur 

auf folgende Zahlungsvorgänge Anwendung: 

- Zahlungsvorgänge in Euro innerhalb des Europäischen Wirt-

schaftsraumes (EWR),  

- Zahlungsvorgänge, bei denen Beträge in Euro auf ein Konto 

in einem nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden 

EWR-Vertragsstaat transferiert werden und in diesem die 

Währungsumrechnung durchgeführt wird.  

(4) Für in Abs 3 nicht genannte Zahlungsvorgänge innerhalb 

des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) beträgt die in Abs 

3 angesprochene Ausführungsfrist höchstens 4 Geschäfts-

tage. 

C. Gutschriften und Stornorecht 

Z 40 (1) Bei aufrechtem Zahlungskontovertrag ist das Kreditin-

stitut verpflichtet und unwiderruflich befugt, Geldbeträge für 

den Kunden entgegenzunehmen und seinem Konto gutzu-

bringen. Den Auftrag, einem Kunden einen Geldbetrag zur 

Verfügung zu stellen, wird das Kreditinstitut durch Gutschrift 

des Betrages auf dem Konto des Zahlungsempfängers aus-

führen, wenn sich aus dem Auftrag nichts anderes ergibt. 

(2) Informationen über seinem Konto gutgeschriebene Zah-

lungen (Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, 
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Wechselkurs, Wertstellung der Gutschrift) werden dem Kun-

den, der eine natürliche Person ist und dessen Konto nicht 

zum Betrieb eines Unternehmens gehört, - sofern noch nicht 

anlässlich der jeweiligen Transaktion im Kontoauszug ausge-

wiesen - einmal monatlich kostenlos vom Kreditinstitut auf 

die mit dem Kunden im Zahlungskontovertrag vereinbarte 

Weise (z.B. im Rahmen von Electronic Banking) derart zugäng-

lich gemacht, dass er diese unverändert aufbewahren und re-

produzieren kann. Der Kunde, der eine natürliche Person ist 

und dessen Konto nicht zum Betrieb eines Unternehmens ge-

hört, kann zudem verlangen, dass ihm der Kontoauszug ein-

mal monatlich gegen angemessenen Kostenersatz postalisch 

übermittelt wird. 

(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, eigene Entgelte für die 

Zahlung vom gutzuschreibenden Betrag abzuziehen. Das Kre-

ditinstitut wird den Zahlungsbetrag und abgezogene Entgelte 

gesondert ausweisen. Wird ein dem Kunden gutzuschreiben-

der Zahlungsvorgang vom oder über den Kunden als Zah-

lungsempfänger ausgelöst, so wird das Kreditinstitut dem 

Kunden den Betrag der Gutschrift auf seinem Konto in voller 

Höhe gutschreiben.  

(4) Das Kreditinstitut kann Gutschriften, die es aufgrund eines 

eigenen Irrtums vorgenommen hat, jederzeit stornieren. In 

anderen Fällen wird das Kreditinstitut die Gutschrift nur dann 

stornieren, wenn ihm die Unwirksamkeit des Zahlungsauftra-

ges nachgewiesen wurde. Durch einen zwischenzeitlichen 

Rechnungsabschluss wird das Recht zum Storno nicht besei-

tigt. Besteht das Recht zum Storno, kann das Kreditinstitut die 

Verfügung über die gutgeschriebenen Beträge verweigern. 

D. Gutschrift Eingang vorbehalten 

Z 41 (1) Schreibt das Kreditinstitut Beträge, die es im Auftrag 

des Kunden einzuziehen hat (insbesondere im Rahmen des 

Inkassos von Schecks, Wechseln und anderen Wertpapieren, 

Lastschriften etc.) oder die auf das Konto des Kunden über-

wiesen werden sollen, dem Konto des Kunden gut, bevor der 

einzuziehende oder überwiesene Betrag beim Kreditinstitut 

eingelangt ist, so geschieht dies nur unter Vorbehalt des tat-

sächlichen Einlangens des gutgeschriebenen Betrags beim 

Kreditinstitut. Dies gilt auch dann, wenn der einzuziehende 

Betrag beim Kreditinstitut zahlbar sein sollte.  

(2) Aufgrund des Vorbehalts ist das Kreditinstitut berechtigt, 

die Gutschrift durch einfache Buchung rückgängig zu machen, 

wenn der Einzug oder die Zahlung gescheitert ist oder auf-

grund der wirtschaftlichen Verhältnisse eines Zahlungsver-

pflichteten, behördlicher Eingriffe oder anderer Gründe ab-

sehbar ist, dass das Kreditinstitut die unbeschränkte Verfü-

gungsmöglichkeit über den einzuziehenden oder überwiese-

nen Betrag nicht erlangen wird. 

(3) Der Vorbehalt kann ferner ausgeübt werden, wenn der 

gutgeschriebene Betrag im Ausland eingezogen oder vom 

Ausland überwiesen wurde und nach dem ausländischen 

Recht oder auf Grund einer mit ausländischen Kreditinstitu-

ten getroffenen Vereinbarung von dritter Seite dem Kreditin-

stitut rückbelastet wird.  

(4) Bei aufrechtem Vorbehalt ist das Kreditinstitut auch be-

rechtigt, dem Kunden die Verfügung über die gutgeschriebe-

nen Beträge zu verweigern. Der Vorbehalt wird durch Rech-

nungsabschlüsse nicht beseitigt. 

 

E. Belastungsbuchungen 

Z 42 (1) Bei Zahlungsaufträgen sind Belastungsbuchungen 

erst dann als Mitteilung über die Durchführung zu verstehen, 

wenn die Belastungsbuchung nicht innerhalb von zwei Ge-

schäftstagen (siehe Z 39 Abs 1 dieser Bedingungen) rückgän-

gig gemacht wird.  

(2) Schecks, sonstige Zahlungsanweisungen sowie SEPA-Fir-

men-Lastschriften (Z 43) sind eingelöst, wenn die Belastungs-

buchung auf dem bezogenen Konto des Kunden nicht inner-

halb von drei Geschäftstagen rückgängig gemacht wird, es sei 

denn, das Kreditinstitut hat schon zuvor den Einreicher von 

der Einlösung verständigt oder an ihn Barzahlung geleistet. 

SEPA-Lastschriften (Z 43) sind mit Ablauf von fünf Geschäfts-

tagen eingelöst. 

F. SEPA-Lastschriften 

Z 43 (1) Ein SEPA-Lastschriftmandat liegt vor, wenn der Zahler 

einem Zahlungsempfänger die Ermächtigung erteilt hat, Be-

träge von seinem Konto einzuziehen. Ein SEPA-Firmenlast-

schriftmandat liegt vor, wenn der Zahler einem Zahlungsemp-

fänger die Ermächtigung erteilt hat, Beträge von seinem 

Konto einzuziehen, wobei sowohl Zahler als auch Zahlungs-

empfänger Unternehmer sind und der Zahler seinem Kredit-

institut einen entsprechenden Abbuchungsauftrag erteilt hat. 

Der Kunde stimmt der Belastung seines Kontos mit Beträgen, 

die von ihm ermächtigte Dritte mittels SEPA-Lastschrift bzw. 

SEPA-Firmenlastschrift zu Lasten seines Kontos beim Kreditin-

stitut einziehen, zu. Diese Zustimmung kann vom Kunden je-

derzeit widerrufen werden. Handelt es sich bei dem Zahler 

um einen Unternehmer, hat er die Zustimmung schriftlich zu 

erteilen. Ein derartiger Widerruf wirkt ab dem seinem Eingang 

beim Kreditinstitut folgenden Geschäftstag. In gleicher Weise 

kann gegenüber dem Kreditinstitut die Zustimmung für Ein-

züge eines ermächtigten Dritten mittels SEPA-Lastschrift bzw. 

SEPA-Firmenlastschrift auf einen bestimmten Betrag oder 

eine bestimmte Periodizität oder beides begrenzt werden. 

(2) Das Kreditinstitut führt SEPA-Lastschriften und SEPA-Fir-

menlastschriften, mit welchen das Konto des Kunden belastet 

werden soll, aufgrund der vom einziehenden Kreditinstitut 

übermittelten International Bank Account Number (IBAN) 

durch. Die Angaben zur IBAN stellen den Kundenidentifikator 

dar, an Hand dessen die SEPA-Lastschrift bzw. SEPA-Firmen-

lastschrift durchgeführt werden. Werden vom einziehenden 

Kreditinstitut darüber hinausgehende Angaben zum Kunden, 

wie insbesondere der Name des Kontoinhabers des Kontos, 

von dem eingezogen werden soll, gemacht, dienen diese da-

her lediglich zu Dokumentationszwecken und bleiben bei der 

Ausführung der SEPA-Lastschrift bzw. SEPA-Firmenlastschrift 

unbeachtet. 

(3) Der Kunde kann vom Kreditinstitut die Erstattung des sei-

nem Konto aufgrund eines von ihm erteilten SEPA-
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Lastschriftmandates angelasteten Betrags binnen acht Wo-

chen ab dem Zeitpunkt der Belastung seines Kontos verlan-

gen. Das Kreditinstitut hat diesem Verlangen des Kunden in-

nerhalb von zehn Geschäftstagen nach Erhalt nachzukommen 

und die Belastung seines Kontos mit dem eingezogenen Be-

trag mit Wertstellung zum Datum der Belastung des Kontos 

rückgängig zu machen. 

(4) Abweichend von Abs 3 hat bei SEPA-Firmenlastschriften 

der Kunde kein Recht, die Erstattung des seinem Konto auf-

grund eines von ihm erteilten SEPA-Firmenlastschriftmanda-

tes angelasteten Betrages zu verlangen.  

(5) War die zulasten des Kontos des Kunden ausgeführte 

SEPA-Lastschrift bzw. SEPA Firmenlastschrift vom Kunden 

nicht autorisiert, kann der Kunde die Erstattung des belaste-

ten Betrages binnen der Frist gem. Z 16a Abs 1 verlangen. Die 

Frist wird jeweils nur ausgelöst, wenn das Kreditinstitut dem 

Kunden die Information nach Z 38 Abs 10 zur Verfügung ge-

stellt hat. 

V. Entgelte für Leistungen und Aufwander-

satz 

A. Entgelt- und Leistungsänderungen gegenüber Unter-

nehmern 

Z 44 (1) Das Kreditinstitut hat für seine Leistungen Anspruch 

auf ein angemessenes Entgelt, dessen Höhe das Kreditinstitut 

für bestimmte typische Leistungen in den Preisangaben fest-

legen wird. 

(2) Das Kreditinstitut kann im Geschäft mit Unternehmern 

Entgelte für Dauerleistungen, die das Kreditinstitut oder der 

Kunde zu leisten hat (einschließlich Soll- und Habenzinsen auf 

Zahlungs- oder anderen Konten, Kontoführungsgebühren 

etc.), unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden 

Umstände (insbesondere Veränderungen der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen, Veränderungen auf dem Geld- oder 

Kapitalmarkt, Veränderungen der Refinanzierungskosten, Ver-

änderungen des Personal- und Sachaufwandes, Veränderun-

gen des Verbraucherpreisindex etc.) nach billigem Ermessen 

ändern. Das Kreditinstitut ist ferner nach billigem Ermessen 

zu Leistungsänderungen berechtigt, die aufgrund der Ände-

rung gesetzlicher Anforderungen, der Sicherheit des Bankbe-

triebs, der technischen Entwicklung oder des erheblich gesun-

kenen, die Kostendeckung wesentlich beeinträchtigenden 

Nutzungsgrad einer Leistung notwendig werden. 

(3) Über Abs 2 hinausgehende Änderungen von Leistungen 

des Kreditinstituts oder der Entgelte des Kunden, die Einfüh-

rung neuer entgeltpflichtiger Leistungen sowie neuer Entgelte 

für schon vereinbarte Leistungen werden dem Kunden vom 

Kreditinstitut mindestens zwei Monate vor dem vorgeschlage-

nen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens angeboten. Die Zustim-

mung des Kunden gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor 

dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Wi-

derspruch des Kunden einlangt.   

Das Kreditinstitut wird den Kunden in der Mitteilung auf die 

jeweils angebotene Änderung sowie darauf aufmerksam ma-

chen, dass sein Stillschweigen mit Fristablauf als Zustimmung 

gilt. Die Mitteilung über die angebotene Änderung wird das 

Kreditinstitut dem Kunden in sein Schließfach in Spängler On-

line (in seine Infobox in Spängler Office Banking) zustellen, so-

fern der Kunde eine Vereinbarung zur Nutzung von Electronic 

Banking geschlossen hat, oder sonst auf eine andere, mit 

dem Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit hal-

ten. 

B. Entgelt- und Leistungsänderungen gegenüber Verbrau-

chern außerhalb der Zahlungsdienste 

Z 45 (1) Die mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte (ausge-

nommen Soll- und Habenzinsen) für die vom Kreditinstitut 

außerhalb der Zahlungsdienste erbrachten Dauerleistungen 

(Entgelte für Dauerleistungen sind in den Preisangaben als 

solche gekennzeichnet, wie z.B. Depotgebühren, Safemiete, 

Kontoführungsentgelte für Konten, über die keine Zahlungs-

dienste abgewickelt werden) werden jährlich mit Wirkung ab 

dem 1. April jeden Jahres der Entwicklung des von der Statis-

tik Austria veröffentlichten nationalen Verbraucherpreisindex 

2010 („VPI“) oder des an seine Stelle tretenden Index ange-

passt (erhöht oder gesenkt), wobei jeweils eine kaufmänni-

sche Rundung auf ganze Cent erfolgt. Die Anpassung erfolgt 

durch Vergleich der Indexwerte November des vergangenen 

Jahres mit November des vorvergangenen Jahres. Erfolgt bei 

Erhöhung des Index eine Anhebung der Entgelte aus welchen 

Gründen auch immer nicht, so ist dadurch das Recht auf An-

hebung mit Wirkung für die Zukunft in den Folgejahren nicht 

verloren gegangen. Senkungen werden jedenfalls durchge-

führt. Entgeltanpassungen erfolgen frühestens nach Ablauf 

zweier Monate, gerechnet ab dem Zeitpunkt des Vertragsab-

schlusses. 

(2) Diese Bestimmungen gelten nicht für die Änderungen von 

Entgelten für Zahlungsdienste in Rahmenverträgen gegen-

über Verbrauchern. Diese erfolgen gemäß Z 46. 

C. Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zahlungs-

dienste vereinbarten Zahlungsdienstleistungen und Ent-

gelten für Zahlungsdienste gegenüber Verbrauchern 

Z 46 (1) Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zah-

lungsdienste (insbesondere des Zahlungskontovertrags) ver-

einbarten Entgelte (ausgenommen Zinsen), werden dem Kun-

den vom Kreditinstitut mindestens zwei Monate vor dem vor-

geschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens angeboten. Die 

Zustimmung des Kunden zu diesen Änderungen gilt als erteilt, 

wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 

des Inkrafttretens kein Widerspruch des Kunden einlangt. Das 

Kreditinstitut wird den Kunden im Änderungsangebot auf die 

jeweils angebotenen Änderungen hinweisen sowie darauf 

aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen durch das Un-

terlassen des Widerspruchs als Zustimmung zu den Änderun-

gen gilt. Der Kunde hat das Recht, den Rahmenvertrag bis 

zum Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündi-

gen. Auch darauf wird das Kreditinstitut im Änderungsange-

bot, in dem das Ausmaß der Änderungen darzustellen ist, hin-

weisen. 

(2) Die Mitteilung an den Verbraucher über die angebotenen 

Änderungen erfolgt per Post an die letzte von ihm bekannt 
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gegebene Anschrift (siehe Z 11 Abs 2 AGB). Die Änderungs-

mitteilung kann in jeder anderen mit dem Verbraucher ver-

einbarten Form erfolgen. So kann er mit dem Kreditinstitut 

vereinbaren, dass die Mitteilung in elektronischer Form über 

sein Schließfach in Spängler Online (Infobox in Spängler 

Office Banking) erfolgt. Im Falle einer elektronischen Mittei-

lung wird das Kreditinstitut den Verbraucher in der mit ihm 

vereinbarten Weise (E-Mail an die letzte vom Kunden bekannt 

gegebene E-Mail-Adresse, per Post an die letzte vom Kunden 

bekannt gegebene Anschrift oder in sonst vereinbarter Form) 

darüber informieren, dass das Änderungsangebot in sein 

Schließfach in Spängler Online (in seine Infobox in Spängler 

Office Banking) verfügbar und abfragbar ist. 

(3) Auf dem in Abs 1 vorgesehenen Weg werden Änderungen 

der mit dem Kunden vereinbarten Entgelte im Ausmaß der 

Entwicklung des von der Statistik Austria veröffentlichten nati-

onalen Verbraucherpreisindex 2010 („VPI“) oder des an seine 

Stelle tretenden Index angeboten (erhöht oder gesenkt) wer-

den, wobei jeweils eine kaufmännische Rundung auf ganze 

Cent erfolgt. Die Anpassung erfolgt einmal jährlich mit Wir-

kung ab dem 1. April jeden Jahres. Die Anpassung erfolgt 

durch Vergleich der Indexwerte November des vergangenen 

Jahres mit November des vorvergangenen Jahres. Erfolgt bei 

Erhöhung des Index eine Anhebung der Entgelte aus welchen 

Gründen auch immer nicht, so ist dadurch das Recht auf An-

hebung mit Wirkung für die Zukunft in den Folgejahren nicht 

verloren gegangen. Senkungen werden jedenfalls durchge-

führt. In der Änderungsmitteilung wird das Kreditinstitut dem 

Kunden neben Ausmaß und Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

der vorgeschlagenen Änderung des Entgelts den Zeitpunkt 

der letzten davor vorgenommenen Änderung des Entgelts 

und die Veränderung des Verbraucherpreisindex seit der letz-

ten Entgeltänderung bekannt geben. 

F. Aufwandersatz durch Unternehmer 

Z 48 Der Kunde, der Unternehmer ist, trägt alle aufgrund der 

Geschäftsverbindung mit ihm entstehenden, notwendigen 

und nützlichen Aufwendungen, Auslagen, Spesen und Kosten, 

insbesondere Stempel- und Rechtsgebühren, Steuern, Porti, 

Kosten für Versicherung, Rechtsvertretung, Betreibung und 

Einbringung, betriebswirtschaftliche Beratung, Telekommuni-

kation sowie Bestellung, Verwaltung und Verwertung oder 

Freigabe von Sicherheiten. Das Kreditinstitut darf diese Auf-

wendungen ohne Einzelaufstellungen in einem Gesamtbetrag 

in Rechnung stellen, soweit der Kunde nicht ausdrücklich eine 

Einzelaufstellung verlangt. 

VI. Sicherheiten 

A. Bestellung und Verstärkung von Sicherheiten 

Z 49 (1) Wenn in Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern 

nachträglich Umstände eintreten oder bekannt werden, die 

eine erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen den Kun-

den rechtfertigen, ist das Kreditinstitut berechtigt, die Bestel-

lung oder Verstärkung von Sicherheiten innerhalb angemes-

sener Frist zu verlangen. Dies ist insbesondere dann der Fall, 

wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nach-

teilig verändert haben oder zu verändern drohen oder die 

vorhandenen Sicherheiten sich wertmäßig verschlechtert ha-

ben oder zu verschlechtern drohen.  

(2) Dies gilt auch, wenn bei Entstehen der Ansprüche die Be-

stellung von Sicherheiten nicht verlangt wurde. 

 

B. Pfandrecht des Kreditinstituts 

1. Umfang und Entstehen 

Z 50 (1) Der Kunde räumt dem Kreditinstitut ein Pfandrecht 

für Forderungen gemäß Z 51 an seinen Sachen und Rechten 

jeder Art ein, die mit Willen des Kunden in die Innehabung 

des Kreditinstituts gelangen. 

(2) Das Pfandrecht besteht insbesondere auch an allen pfänd-

baren Ansprüchen des Kunden gegenüber dem Kreditinstitut, 

z. B. aus Guthaben. Unterliegen dem Pfandrecht des Kreditin-

stituts Wertpapiere, so erstreckt sich das Pfandrecht auch auf 

die zu diesen Wertpapieren gehörenden Zins- und Gewinnan-

teilscheine. 

Z 51 (1) Das Pfandrecht sichert die Ansprüche des Kreditinsti-

tuts gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung, auch 

wenn die Ansprüche bedingt, befristet oder noch nicht fällig 

sind. Ist der Kunde Unternehmer, sichert das Pfandrecht auch 

gesetzliche Ansprüche des Kreditinstituts sowie Ansprüche 

gegen Dritte, für deren Erfüllung der Kunde persönlich haftet. 

(2) Das Pfandrecht entsteht mit der Erlangung der Inneha-

bung der Pfandsache durch das Kreditinstitut, sofern Ansprü-

che des Kreditinstituts gemäß Abs 1 in diesem Zeitpunkt be-

stehen. Entstehen Ansprüche des Kreditinstituts nach diesem 

Zeitpunkt, entsteht das Pfandrecht mit dem Entstehen der 

Ansprüche des Kreditinstituts. Die in Z 52 Abs 1 geregelten 

Ausnahmen vom Pfandrecht gelten in beiden Fällen. 

(3) Falls der Wert der Sachen und Rechte des Kunden, an de-

nen das Pfandrecht des Kreditinstituts besteht, höher als die 

besicherte Forderung des Kreditinstituts ist, wird das Kreditin-

stitut das Pfandrecht nur an Rechten und Sachen geltend ma-

chen, deren Wert 120 Prozent der Forderungshöhe ent-

spricht. Erstreckt sich das Pfandrecht auf mehrere Sachen 

und/oder Rechte, wird das Kreditinstitut das Pfandrecht an je-

nen Sachen bzw. Rechten geltend machen, deren Verwertung 

mit den geringsten Kosten verbunden ist. 

2. Ausnahmen vom Pfandrecht 

Z 52 (1) Nicht vom Pfandrecht umfasst sind Sachen und 

Rechte, die vom Kunden vor Entstehen des Pfandrechts für 

die Durchführung eines bestimmten Auftrages gewidmet 

wurden, wie z. B. Beträge für die Einlösung eines bestimmten 

Schecks oder Wechsels sowie zur Ausführung einer bestimm-

ten Zahlung. Dies gilt jedoch nur so lange, als die Widmung 

aufrecht ist. 

(2) Das Kreditinstitut wird unbeschadet des bestehenden 

Pfandrechts Dispositionen des Kunden zugunsten Dritter 

über Guthaben auf Zahlungskonten durchführen, solange 

dem Kunden keine Mitteilung des Kreditinstituts über die Gel-

tendmachung des Pfandrechts zugegangen ist. Eine Pfändung 

des Guthabens gilt nicht als Disposition des Kunden. Gehen 

am Zahlungskonto Zahlungen auf nicht oder nur beschränkt 
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pfändbare Geldforderungen (Arbeitseinkommen bzw. Pensi-

onseinkommen in Höhe des Existenzminimums) des Kunden 

ein, erfasst das Pfandrecht des Kreditinstituts am Guthaben 

auf diesem Zahlungskonto nur den pfändbaren Teil dieser 

Eingänge.  

(3) Das Pfandrecht erstreckt sich weiters nicht auf Vermö-

genswerte, die der Kunde vor Entstehen des Pfandrechtes 

dem Kreditinstitut als Treugut schriftlich offengelegt hat oder 

die ohne den Willen des Kunden in die Innehabung des Kre-

ditinstituts gelangt sind. 

C. Freigabe von Sicherheiten 

Z 53. Auf Verlangen des Kunden wird das Kreditinstitut Sicher-

heiten freigeben, soweit es an diesen kein berechtigtes Siche-

rungsinteresse hat. 

D. Zurückbehaltungsrecht 

Z 54 Das Kreditinstitut kann ihm obliegende Leistungen an 

den Kunden wegen aus der Geschäftsverbindung entstande-

ner Ansprüche zurückbehalten, auch wenn sie nicht auf dem-

selben rechtlichen Verhältnis beruhen. Die Z 52 und 53 gelten 

entsprechend. 

VII.Aufrechnung und Verrechnung 

A. Aufrechnung 

1. Durch das Kreditinstitut 

Z 55 (1) Das Kreditinstitut ist berechtigt, zwischen sämtlichen 

Ansprüchen des Kunden, soweit sie pfändbar sind, und sämt-

lichen Verbindlichkeiten des Kunden ihm gegenüber aufzu-

rechnen.  

(2) Das Kreditinstitut wird unbeschadet des bestehenden Auf-

rechnungsrechts Dispositionen des Kunden zugunsten Dritter 

über Guthaben aus Zahlungskonten durchführen, solange 

dem Kunden keine Aufrechnungserklärung zugegangen ist. 

Eine Pfändung des Guthabens gilt nicht als Disposition des 

Kunden. 

2. Durch den Kunden 

Z 56 Der Kunde, der Verbraucher ist, ist nur dann berechtigt, 

seine Verbindlichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben, 

wenn das Kreditinstitut zahlungsunfähig ist oder die Forde-

rung des Kunden in Zusammenhang mit seiner Verbindlich-

keit steht oder gerichtlich festgestellt oder vom Kreditinstitut 

anerkannt worden ist. Der Kunde, der Unternehmer ist, ver-

zichtet hiermit auch in diesen Fällen unbedingt und unwider-

ruflich darauf, seine Verbindlichkeiten durch Aufrechnung 

aufzuheben. 

B. Verrechnung 

Z 57 (1) Im Geschäft mit Unternehmern kann das Kreditinsti-

tut abweichend von den Bestimmungen des § 1416 ABGB 

Zahlungen zunächst insoweit auf Forderungen des Kreditinsti-

tuts anrechnen, als für diese keine Sicherheit bestellt wurde 

oder der Wert der bestellten Sicherheit die Forderungen nicht 

deckt. Dabei ist es ohne Bedeutung, wann die Fälligkeit der 

einzelnen Forderungen eingetreten ist. Dies gilt auch im Rah-

men eines Kontokorrentverhältnisses.  

(2) Im Geschäft mit Verbrauchern kann das Kreditinstitut zur 

Tilgung einer bestimmten Forderung gewidmete Zahlungen 

zunächst auf die unbesicherten Teile dieser Forderung an-

rechnen, auch wenn insofern von der Widmung durch den 

Kunden abgewichen wird.  

Das Kreditinstitut darf von diesem Recht gem. Abs 2 nur Ge-

brauch machen, wenn andernfalls die Einbringlichkeit seiner 

Forderungen gefährdet wäre. 

Besondere Geschäftsarten 
I. Handel in Wertpapieren und anderen  

Werten 

A. Anwendungsbereich 

Z 58 Die Bedingungen der Z 59 bis 63 gelten für Wertpapiere 

und andere Werte, selbst wenn sie nicht verbrieft sind. 

B. Durchführung 

Z 59 (1) Das Kreditinstitut führt Aufträge seines Kunden zum 

Kauf und Verkauf von Wertpapieren in der Regel als Kommis-

sionär aus. 

(2) Vereinbart das Kreditinstitut mit dem Kunden hingegen ei-

nen Festpreis, so schließt es einen Kaufvertrag ab. 

(3) Das Kreditinstitut führt - mangels anderer Weisung – Auf-

träge des Kunden nach seiner Ausführungspolitik aus, nach-

dem es dem Kunden diese zur Kenntnis gebracht und der 

Kunde seine Zustimmung erklärt hat. Über wesentliche Ände-

rungen der Ausführungspolitik wird das Kreditinstitut den 

Kunden jeweils informieren.  

(4) Das Kreditinstitut kann ihm zugekommene Aufträge zum 

Kauf und Verkauf von Wertpapieren auch teilweise ausführen, 

wenn die Marktlage eine vollständige Durchführung nicht zu-

lässt. 

C. Rechtsvorschriften und Handelsbräuche am Ausfüh-

rungsort 

Z 60 Bei der Ausführung des Auftrages muss das Kreditinsti-

tut die am Ausführungsort geltenden Rechtsvorschriften und 

Handelsbräuche beachten. 

D. Fehlende Deckung 

Z 61 (1) Das Kreditinstitut darf die Ausführung von Wertpa-

piergeschäften ganz oder teilweise unterlassen, wenn keine 

entsprechende Deckung am Verrechnungskonto vorhanden 

ist.  

(2) Das Kreditinstitut ist jedoch berechtigt, solche Wertpapier-

geschäfte auszuführen, sofern ihm nicht erkennbar ist, dass 

der Kunde die Durchführung des Auftrages nur bei Deckung 

am Verrechnungskonto wünscht.  

(3) Hat das Kreditinstitut gem. Abs 2 ein Wertpapiergeschäft 

ohne vorhandene Deckung am Verrechnungskonto ausge-

führt und schafft der Kunde trotz Aufforderung keine De-

ckung am Verrechnungskonto an, so ist das Kreditinstitut be-

rechtigt, auf Rechnung des Kunden zum bestmöglichen Kurs 

zu verkaufen oder ein Glattstellungsgeschäft abzuschließen. 

E. Auslandsgeschäfte 
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Z 62 Wird dem Kunden ein Anspruch auf Lieferung von Wert-

papieren gutgeschrieben (Wertpapierrechnung), so entspricht 

der Anspruch des Kunden gegen das Kreditinstitut dem An-

teil, den das Kreditinstitut auf Rechnung des Kunden am ge-

samten vom Kreditinstitut für seine Kunden gehaltenen Be-

stand an Wertpapieren derselben Art im Ausland hält. 

F. Geschäfte in Aktien 

Z 63 Bei Geschäften in Aktien, deren endgültige Stücke noch 

nicht im Verkehr sind, haftet das Kreditinstitut weder für die 

Ausgabe der Stücke seitens der Aktiengesellschaft noch für 

die Möglichkeit einer Ausübung der Aktionärsrechte vor Aus-

gabe der Aktien. 

II. Verwahrung von Wertpapieren und ande-

ren Werten 

A. Depotverwahrung 

Z 64 (1) Das Kreditinstitut ist berechtigt, bei ihm erlegte Wert-

papiere dem Depot des Begünstigten anzureihen.  

(2) Das Kreditinstitut wird ausdrücklich ermächtigt, im Inland 

ausgestellte Wertpapiere auch im Ausland und im Ausland 

ausgestellte Wertpapiere auch im Inland aufzubewahren. 

Ebenso ist es ermächtigt, auf Namen lautende, im Ausland 

ausgestellte Wertpapiere unter dem Namen des inländischen 

Verwahrers oder unter dem des Vertrauensmannes des aus-

ländischen Verwahrers ("nominee") eintragen zu lassen.  

(3) Gegenüber einem Unternehmer haftet das Kreditinstitut 

nur für die sorgfältige Auswahl des Drittverwahrers. Dies gilt 

auch für die Erfüllung der Verpflichtungen gemäß Z 65 durch 

den Drittverwahrer. 

B. Einlösung von Wertpapieren, Bogenerneuerung, Verlo-

sung, Kündigung 

Z 65 (1) Das Kreditinstitut sorgt für Abtrennung der fälligen 

Zins-, Gewinn- und Erträgnisanteilscheine und zieht deren Ge-

genwert ein. Neue Zins-, Gewinn- und Erträgnisanteilschein-

bogen besorgt das Kreditinstitut ohne besonderen Auftrag. 

(2) Verlosungen, Kündigungen und sonstige derartige Maß-

nahmen hinsichtlich der verwahrten Wertpapiere überwacht 

das Kreditinstitut, soweit Bekanntmachungen hierüber im 

„Amtsblatt der Wiener Zeitung“ erscheinen. Das Kreditinstitut 

löst verloste und gekündigte Wertpapiere sowie Zins-, Ge-

winn- und Erträgnisanteilscheine ein. 

(3) Die Pflichten gemäß den Absätzen 1 und 2 obliegen bei 

drittverwahrten Wertpapieren dem Drittverwahrer. Bei aus-

landsverwahrten Wertpapieren ist das Kreditinstitut nicht ver-

pflichtet, die Nummern in Wertpapierrechnung gutgebrach-

ter, insbesondere auch verlosbarer Wertpapiere dem Kunden 

mitzuteilen; das Kreditinstitut bestimmt dann durch Verlo-

sung, welchen Kunden die verlosten Wertpapiere zuzuteilen 

sind. Werden hingegen Nummern verlosbarer Wertpapiere 

mitgeteilt, so haben sie nur für die Verlosung und Tilgung Be-

deutung, jedoch nur so lange, als dies nach der ausländischen 

Übung der Fall ist. Wäre nach der ausländischen Übung mit 

anteilsmäßiger Verteilung der Einlösungsbeträge verloster 

Wertpapiere vorzugehen und wären hierbei die einzelnen 

Kunden verbleibenden Anteile in Stücken nicht darstellbar, 

dann sind die Kunden, deren Anteile eingelöst werden, durch 

Verlosung zu ermitteln. 

 

C. Prüfungspflicht des Kreditinstituts 

Z 66 Ob inländische Wertpapiere von Aufgeboten, Zahlungs-

sperren und dergleichen betroffen sind, wird einmalig aus An-

lass der Einlieferung beim Kreditinstitut von diesem anhand 

der ihm zur Verfügung stehenden inländischen Unterlagen 

geprüft. Die Überprüfung auf Aufgebotsverfahren zur Kraft-

loserklärung von Wertpapieren erfolgt auch nach Einliefe-

rung. 

D. Weiterleitung von Informationen der Emittenten sowie 

Benachrichtigung vom Umtausch und von sonstigen Maß-

nahmen 

Z 67 (1) Bei Konvertierung, Kapitalerhöhung, Kapitalherabset-

zung, Verschmelzung, Ausübung oder Verwertung von Be-

zugsrechten, Aufforderung zur Einzahlung, Zusammenlegung, 

Umstellung, Umtauschangebot, Arrosion, Dividenden- oder 

Kuponauszahlung, zu der der Kunde ein Wahlrecht ausüben 

könnte, Aktiensplit, Wandlung von Wandelanleihen, Buchung 

oder Ausübung der Option bei Optionsscheinen, und sonstige 

wichtigen die Wertpapiere betreffenden Maßnahmen wird 

das Kreditinstitut, wenn hierüber eine Bekanntmachung im 

"Amtsblatt der Wiener Zeitung" erschienen ist oder dem Kre-

ditinstitut namens der Emissionsstelle oder vom Verwahrer 

rechtzeitig zukommt, den Kunden zu benachrichtigen versu-

chen. 

(2) Ist der Kunde Aktionär einer Gesellschaft, die ihren Sitz in 

einem EWR-Mitgliedstaat hat und deren Aktien auf einem ge-

regelten Markt in einem EWR-Mitgliedstaat zum Handel zuge-

lassen sind, wird das Kreditinstitut unbeschadet des Abs 1 

dem Kunden die für die Ausübung seiner Aktionärsrechte er-

forderlichen Informationen seitens der Gesellschaft, die das 

Kreditinstitut erhält, hinsichtlich der für den Kunden verwahr-

ten Wertpapiere unverzüglich übermitteln. Wenn diese Infor-

mationen auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfü-

gung stehen, darf das Kreditinstitut dem Kunden anstelle der 

Informationen unverzüglich die Mitteilung übermitteln, wo 

die Informationen auf der Website der Gesellschaft gefunden 

werden können. Wenn die Gesellschaft diese Informationen 

oder diese Mitteilung allen ihren Aktionären, die Aktien der 

betreffenden Gattung halten, direkt übermittelt, ist das Kre-

ditinstitut zur Übermittlung der Informationen oder der Mit-

teilung nicht verpflichtet. 

(3) Erteilt der Kunde keine rechtzeitigen Weisungen, so wird 

das Kreditinstitut nach bestem Ermessen unter Berücksichti-

gung des Kundeninteresses handeln, insbesondere sonst ver-

fallende Rechte zum letztmöglichen Zeitpunkt verwerten. 

III. Handel mit Devisen und Valuten 

A. Art der Durchführung 

Z. 68 Über Devisen und Valuten schließt das Kreditinstitut mit 

dem Kunden einen Kaufvertrag ab. Wird vereinbart, dass das 

Kreditinstitut als Kommissionär für den Kunden tätig wird, 

gelten die für das Kommissionsgeschäft im Abschnitt über 
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den Handel mit Wertpapieren getroffenen Regelungen sinn-

gemäß. Ein allfälliger Selbsteintritt bedarf keiner ausdrückli-

chen Anzeige gemäß § 405 UGB. 

B. Termingeschäfte 

Z 69. Bei Termingeschäften kann das Kreditinstitut vom Kun-

den zwei Wochen vor der Fälligkeit den Nachweis dafür ver-

langen, dass die vom Kunden geschuldete Leistung fristge-

recht auf dem vereinbarten Konto ein¬langen wird. Wird die-

ser Nachweis nicht spätestens binnen einer Woche erbracht, 

ist das Kreditinstitut berechtigt, auch schon vor der vereinbar-

ten Fälligkeit zum bestmöglichen Kurs ein Glattstel¬lungsge-

schäft abzuschließen. Tätigt das Kreditinstitut solch ein Glatt-

stellungsge¬schäft, so erfolgt dieses auf Rechnung des Kun-

den; eine dabei entstehende Kursdifferenz geht zu Lasten 

bzw. zu Gunsten des Kunden. 

IV. Fremdwährungskredite 

Z 70 Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt in der 

Währung zurückzuzahlen, in der sie das Kreditinstitut gege-

ben hat. 

Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder Wäh-

rung aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den Kunden 

in inländische Währung umzuwandeln, wenn der Kredit zur 

Gänze zur Rückzahlung fällig ist und trotz Mahnung nicht zu-

rückgeführt wird.  

Dies gilt in Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen darüber 

hinaus, wenn  

- sich durch die Kursentwicklung der fremden Währung das 

Kreditrisiko erhöht und das Kreditinstitut innerhalb angemes-

sener Frist keine ausreichende Sicherstellung erlangt oder  

- auf Grund gesetzlicher oder anderer vom Kreditinstitut nicht 

zu vertretender Umstände eine Refinanzierung in der frem-

den Währung nicht mehr möglich ist. 

V. Inkasso und Diskontgeschäft, Wechsel- und 

Scheckverkehr 

A. Anwendungsbereich 

Z 71 Diese Bedingungen gelten für Wechsel, Schecks und 

sonstige Einzugspapiere (wie kaufmännische Anweisungen 

und Verpflichtungsscheine). 

B. Inkassoauftrag 

Z 72 Das Inkasso der vorstehend angesprochenen Einzugspa-

piere erfolgt aufgrund eines Inkassoauftrags, wobei das Kre-

ditinstitut zur Annahme dieses Inkassoauftrages nicht ver-

pflichtet ist. Ein Ankauf (Diskontierung) der Einzugspapiere 

durch das Kreditinstitut ist gesondert zu vereinbaren. 

C. Rechtzeitigkeit der Aufträge 

Z 73 Aufträge zum Inkasso müssen so rechtzeitig eingehen, 

dass sie im regelmäßigen Geschäftsgang ohne Zuhilfenahme 

von besonderen Eilmitteln ausgeführt werden können. 

D. Rechte und Pflichten des Kreditinstituts 

Z 74 Im Falle der Diskontierung kann das Kreditinstitut in den 

in Z 41 Abs 2 und 3 genannten Fällen den Verkäufer mit dem 

vollen Nominalbetrag zuzüglich aller dem Kreditinstitut 

angefallenen Spesen belasten; bei auf fremde Währung lau-

tenden Papieren geht die Kursdifferenz zwischen dem Zeit-

punkt der Diskontierung und der Rückbelastung zulasten 

bzw. zu Gunsten des Kunden. 

Z 75 In allen Fällen der Rückbelastung diskontierter oder zum 

Inkasso übernommener und Eingang vorbehalten gutge-

schriebener Einzugspapiere verbleiben dem Kreditinstitut die 

wertpapierrechtlichen Ansprüche auf Zahlung des vollen Be-

trages mit Nebenforderungen gegen den Kunden und jeden 

aus dem Papier Verpflichteten bis zur Abdeckung eines aus 

einer solchen Rückbelastung entstandenen Schuldsaldos. 

Z 76 Das Kreditinstitut kann vom Kunden die Übertragung der 

dem Papier oder seinem Erwerb durch den Kunden zugrunde 

liegenden Forderung sowie aller gegenwärtigen und zukünfti-

gen Rechte aus den zugrunde liegenden Geschäften ein-

schließlich der damit zusammenhängenden Sicherheiten ver-

langen. 

Z 77 Das Kreditinstitut braucht bei ihm zahlbar gestellte Pa-

piere nur einzulösen, wenn ein Auftrag des Kunden rechtzei-

tig eingegangen und hinreichende Deckung vorhanden ist. 

VI. Sonstiges 

Z 78 Eine Bezugnahme auf das Kreditinstitut (Angabe Bank-

verbindung) ist nur während aufrechter Geschäftsverbindung 

zulässig. Jegliche Werbemaßnahme/ Anführung als Referenz 

etc. mit dem Kreditinstitut bzw. eines seiner Tochterunterneh-

men bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des 

Kreditinstitutes.  
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